
 
 

 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 5 der Tagesordnung 

der Hauptversammlung vom 27. November 2009 gemäß § 203 Abs. 2 AktG 

i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

 

 

I. Beschlussvorschlag 

 

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die 

Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit und ohne 

Bezugsrecht und entsprechende Satzungsänderungen 

Das von der Hauptversammlung am 31. Mai 2005 mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab 

Handelsregistereintragung beschlossene genehmigte Kapital gemäß § 4 Absatz 2 (= § 4 Sätze 3 

bis 6) der Satzung beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme nur noch EUR 3.001.578,00. Es 

soll aufgehoben und durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt werden, damit der Vorstand 

auch künftig in der Lage ist, genehmigtes Kapital zur Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft 

einzusetzen. Zugleich soll die Nummerierung von § 4 der Satzung an das sonstige 

Satzungsformat angepasst werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 

a) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals  

 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2005 erteilte 

Ermächtigung des Vorstands gemäß § 4 Absatz 2 (= § 4 Sätze 3 bis 6) der 

Satzung, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe 

neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen 

einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.500.000,00 zu erhöhen, wird 

aufgehoben. 

b)  Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 



 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27. November 2014 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender 

Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 8.249.200,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). 

 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

 

(i) um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, 

(ii) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze 

von 10% des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen 

Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden, 

(iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 

von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und 

Forderungen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 

erfolgt.  

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

festzulegen.  

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4.1 der Satzung (neue Fassung) nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 

entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen. 

 

 

 

 



 
 

c) Satzungsänderung 

 

§ 4 wird aufgehoben und wie folgt gefasst: 

 

„§ 4 

Grundkapital und genehmigtes Kapital 

 

4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 16.498.422,00 (in Worten: 

Euro sechzehn Millionen vierhundertachtundneunzigtausend-

vierhundertzweiundzwanzig). Es ist eingeteilt in 16.498.422 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien. 

 

4.2  Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27. November 

2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den 

Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig 

oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.249.200,00 zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital). 

 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

(i)  um Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre 

auszunehmen, 

(ii) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des 

Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals 

sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen 

Ausnutzung ausgegeben oder veräußert wurden, 



 
 

(iii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen 

einschließlich Rechten und Forderungen oder im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt.  

 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festzulegen.  

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4.1 der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.“ 

 

Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) vorgeschlagene Aufhebung der 

Ermächtigung gemäß § 4 Absatz 2 (= § 4 Sätze 3 bis 6) gemeinsam mit der unter lit. b) 

beschlossenen Ermächtigung und der entsprechenden Satzungsänderung zur Eintragung ins 

Handelsregister anzumelden. Die Anmeldung hat so zu erfolgen, dass zunächst die 

Aufhebung der Ermächtigung gemäß den bisherigen Sätzen 3 bis 6 des § 4 der Satzung 

eingetragen werden soll und im unmittelbaren Anschluss daran die unter lit. b) 

beschlossene Ermächtigung und die entsprechende, unter lit. c) beschlossene 

Satzungsänderung ins Handelsregister eingetragen werden soll. 

 

 

II. Bericht des Vorstands 

 

Der Vorstand erstattet der für den 27. November 2009 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung 

der Gesellschaft gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden 

schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 5 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 

Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und der Schaffung eines neuen genehmigten 

Kapitals: 

 

Das von der Hauptversammlung am 31. Mai 2005 beschlossene genehmigte Kapital gemäß § 4 Absatz 

2 (= § 4 Sätze 3 bis 6) der Satzung in Höhe von EUR 4.500.000,00 beträgt nach teilweiser 

Inanspruchnahme nur noch EUR 3.001.578,00.   

 

 



 
 

 

Die Ermächtigung wurde für fünf Jahre ab Eintragung ins Handelsregister erteilt und läuft in 

absehbarer Zeit aus. Das genehmigte Kapital soll aufgehoben und durch ein neues genehmigtes 

Kapital ersetzt werden, damit der Vorstand auch künftig in der Lage ist, genehmigtes Kapital zur 

Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft einzusetzen. Das neue genehmigte Kapital, das an die Stelle 

des bisherigen genehmigten Kapitals treten soll, soll sowohl für Bar- als auch für 

Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen. Es beträgt EUR 8.249.200,00 und entspricht damit 

knapp 50% des derzeitigen Grundkapitals. 

 

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Barkapitalerhöhung steht den Aktionären 

grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht zu.  

 

Die beantragte Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand das Bezugsrecht mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen kann. Damit soll die Abwicklung einer Emission mit 

einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus 

dem jeweiligen Emissionsvolumen und daraus ergeben, dass es notwendig ist, ein technisch 

durchführbares Bezugsrechtsverhältnis darzustellen. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist für den 

einzelnen Aktionär in aller Regel gering. Auch der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der 

Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission 

ohne einen solchen Ausschluss für die Gesellschaft deutlich höher, was zusätzliche Kosten verursacht. 

Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen neuen auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien werden bestmöglich im Interesse der Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss 

des Bezugsrechts dient der Praktikabilität und Kosteneffizienz und erleichtert die Durchführung einer 

Emission. 

 

Außerdem soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können, wenn die auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft, sehr kurzfristig einen 

eventuellen Kapitalbedarf zu decken und Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss 

des Bezugsrechts ermöglicht ein schnelles Handeln und eine Platzierung nahe am Börsenkurs ohne 

die an den Aktienmärkten üblichen Abschläge bei Bezugsrechtsemissionen. Daher liegt diese Form 

der Kapitalerhöhung auch im Interesse der Aktionäre. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 

wird dadurch Rechnung getragen, dass die auf den Inhaber lautenden Stückaktien nur zu einem Preis 

veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet.  

 

 



 
 

 

Der Vorstand wird sich unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen 

eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Die Aktionäre sind in 

diesem Zusammenhang dadurch geschützt, dass der Abschlag vom Börsenkurs zum Zeitpunkt der 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals nicht wesentlich sein, also keinesfalls mehr als 5% des dann 

aktuellen Börsenkurses betragen darf. Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

Die Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG darf insgesamt 

10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals 

sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Ausnutzung 

ausgegeben oder veräußert wurden. 

 

Es soll darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlich Rechten 

und Forderungen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Hierdurch wird der 

Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von anderen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen 

sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen, aber auch zum Erwerb anderer Sachwerte, wie 

beispielsweise Rechte oder Forderungen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesserung 

ihrer Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft ausnutzen zu können. Häufig verlangen 

die Inhaber attraktiver Unternehmen oder anderer attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung 

stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche Unternehmen oder andere 

Akquisitionsobjekte erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als Gegenleistung anzubieten. 

Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er im Regelfall nicht von der nur einmal jährlich 

stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden. Dies erfordert die Schaffung eines 

genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen 

kann. In einem solchen Fall stellt der Vorstand bei der Festlegung der Bewertungsrelationen sicher, 

dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. Dabei berücksichtigt der Vorstand 

der Gesellschaft den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft. Der Vorstand wird von dieser 

Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

 



 
 

 

Der Vorstand wird in jedem der in dieser Ermächtigung genannten Einzelfälle sorgfältig prüfen, ob der 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Unternehmens- und damit auch im Aktionärsinteresse 

liegt. 

 

Im Fall der Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 

Hauptversammlung darüber berichten. 

 

Solms, im Oktober 2009 

 

Der Vorstand 

 


